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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete, schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12583/J 

des Abgeordneten Mag. Christian Ragger betreffend Behindertenpass wie folgt: 

Frage 1: 

• Ist ein Behindertenpass ein amtliches Dokument, welches als Lichtbildausweis auch 

zur Feststellung der Identität in Verwendung treten kann? 

Der Behindertenpass ist ein amtliches Dokument, das als Lichtbildausweis auch zur Feststel-

lung der Identität in Verwendung treten kann. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass hinsichtlich der Akzeptanz des Behindertenpasses mei-

nem Ressort keine Beschwerden vorliegen.  

Auch wurden seitens der Volksanwaltschaft oder des Behindertenanwaltes keine diesbe-

züglichen Beschwerden an mein Ressort herangetragen.  
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Frage 2: 

• Von welchen nationalen und/oder europäischen Behörden und öffentlichen Einrich-

tungen wird ein Behindertenpass in diesem Zusammenhang als amtliches Dokument, 

welches als Lichtbildausweis auch zur Feststellung der Identität in Verwendung tre-

ten kann, akzeptiert? 

Der Behindertenpass ist ein amtliches Dokument und ist von nationalen Behörden als amt-

liches Dokument zu akzeptieren.  

Betreffend eine europaweite Anerkennung des Behindertenpasses, respektive die Einfüh-

rung einer EU-Disability Card, verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen 

Anfrage Nr. 11179/J vom 9. Juni 2022.  

Frage 3: 

• Von wem muss grundsätzlich der Behindertenpass als ein amtliches Dokument und 

Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung akzeptiert werden? 

Der Behindertenpass ist als amtliches Dokument und Lichtbildausweis generell zur Identi-

tätsfeststellung zu akzeptieren.  

Frage 4: 

• Sind Ihnen Weisungen, Empfehlungen oder Vorschriften bekannt, welche sich für  

oder gegen diese Akzeptanz richten? 

Es sind mir keine Weisungen, Empfehlungen oder Vorschriften bekannt, die sich gegen diese 

Akzeptanz richten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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